
 
 

Datenschutzrechtliche Informationen nach Artikel 13 Absatz 1 und 2 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) des Gesundheitsamtes/Kinder- und Jugendärztlicher Dienst 

für Schulaufnahmeuntersuchungen 
  

 

1 Verantwortlicher: Landkreis Vogtlandkreis 
Gesundheitsamt, SG Kinder- und Jugendärztlicher Dienst 
(KJÄD) 
Frau Dorit Wunderlich 
Postplatz 5, 08523 Plauen 
 

E-Mail: 

gesundheitsamt@vogtlandkreis.de 

Telefon: 

03741/300-3500 

2 Datenschutzbeauftragte/r Datenschutzbeauftragter des Vogtlandkreises 
Herr Volker Neef 
Bahnhofstraße 42-48 

08523 Plauen 

E-Mail: 

datenschutz@vogtlandkreis.de 

Telefon: 

03741/300-1868 

3 Zweck der Verarbeitung 
personenbezogener Daten: 

Durchführung, Dokumentation und Auswertung der 
Schulaufnahmeuntersuchung 

 

4 Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der personen-
bezogenen Daten: 

Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO in Verbindung mit: 

 § 16 Abs. 1 - 3 Punkt 2 des Gesetzes über den öffentlichen 
 Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen 

 § 26 a Abs. 4 Satz 6 des Schulgesetzes für den Freistaat 
 Sachsen 

 §§ 3, 4, 6 und 7 der Sächsischen Schulgesundheitspflege- 
    ordnung 
 §§ 20 Abs. 9 Satz 2 und 34 Abs. 11 Infektionsschutzgesetz 
 Mit Einwilligung der Eltern/Sorgeberechtigten: Verwendung       
Dokumentationen aus ggf. vorliegenden früheren 
Untersuchungen (z.B. Kita-Untersuchung oder Begutachtungen) 

 

5 Es werden folgende Kategorien 
personenbezogener Daten 
verarbeitet: 

 Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift des Kindes 
 Name, Vorname und Anschrift der Eltern/Sorgeberechtigten  

 Angaben zum Betreuungsstatus des Kindes  

 Angaben zur Untersuchung (Datum, Untersuchungsart, -ort, 
 Ärztin und Asistentin) 
Besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9): 

 Impfstatus nach Impfart, insbesondere Masernimpfung 

 Dokumentation der Ergebnisse der ärztlichen    
 Untersuchung/medizinischen Befunde 



       
 

 

 Mit Einwilligung: Verwendung Dokumentationen aus ggf. 
vorliegenden früheren Untersuchungen (z.B. Kita-Untersuchung 
oder Begutachtungen) 

6 Es werden personenbezogene Daten verarbeitet, die nicht bei Ihnen, sondern bei anderen Stellen 
erhoben werden. 

 ja                                          nein 

7.1 Die personenbezogenen Daten sollen natürlichen oder juristischen Personen, Behörden, 
Einrichtungen oder anderen Stellen offengelegt werden. 

 ja                                          nein 

7.2 nur 
falls 
Nr. 
7.1 
ja: 

Angabe der Emp-
fänger oder Kategorien 
der Empfänger der 
personenbezogenen 
Daten: 

 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen 
(in pseudonymisierter Form) 

 SB kommunale Gesundheitsberichterstattung um Schluss-
folgerungen und Handlungsempfehlungen für gesundheits- 
und sozialpolitische Maßnahmen, die den Gesundheits-
zustand der Kinder in Einrichtungen betreffen, ableiten zu 
können (in anonymisierter Form) 

 Auftragsverarbeiter: Fa. easy-soft GmbH      

 Schulleiter Grundschule entsprechend § 26a Abs.4 Satz 6 
SächsSchulG (Information und erforderliche allgemeine 
Hinweise über notwendige schulische Maßnahmen, soweit 
aus den Ergebnissen der Untersuchungen Folgerungen für 
die Schule zu ziehen sind.) 

8 Dauer der Speicherung oder 
Kriterien für die Festlegung der 
Dauer der Speicherung: 

Die Dokumentation der Schulaufnahmeuntersuchung einschl. 
der erhobenen personenbezogenen Daten wird gemäß § 6 Abs. 
2 der Sächsischen Schulgesundheitspflegeverordnung in der 
Regel mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Schüler 
das 21. Lebensjahr vollendet, dem zuständigen kommunalen 
Archiv zur Archivierung angeboten. Ausnahmsweise erfolgt dies 
später, wenn die Schulausbildung noch nicht abgeschlossen ist. 

9 Ihre Rechte als betroffene 
Person: 

Ihnen stehen bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
folgende Rechte zu: 

 Recht auf Auskunft über Sie betreffende personenbezogene 
Daten (Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Berichtigung Sie betreffende unrichtige personen-
bezogene Daten (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Löschung personenbezogener Daten (Artikel 17 
Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung personen-
bezogener Daten (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung) 

 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten (Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung) 

 

10 Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde: 

Sie haben nach Artikel 77 Datenschutz-Grundverordnung das 
Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie 
der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. 
Aufsichtsbehörde ist 

 



       
 

 

Die Sächsische Datenschutz- und Transparenzbeauftragte 
Maternistraße 17 
01067 Dresden Telefon: 0351/85471-101 
E-Mail: post@sdtb.sachsen.de 

 11 Die personenbezogenen Daten sollen an ein Drittland oder eine internationale Organisation 
übermittelt werden. 

 ja                                          nein 

12.1 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist 
gesetzlich vorgeschrieben. 

 ja                                          nein 

Rechtsgrundlage: 

Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO in Verbindung mit: 

 § 16 Abs. 1 - 3 Punkt 2 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat 
 Sachsen 

 § 26 a Abs. 4 Satz 6 des Schulgesetzes für den Freistaat Sachsen 

 §§ 3, 4, 6 und 7 der Sächsischen Schulgesundheitspflegeordnung 
 §§ 20 Abs. 9 Satz 2 und 34 Abs. 11 Infektionsschutzgesetz 

12.2 nur 
falls 
12.1 
ja: 

Sie sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten 
bereitzustellen: 

 ja                                          nein 

 

12.3 nur 
falls 
Nr. 
12.2 
ja: 

Die Verpflichtung 
bezieht sich auf 
folgende 
personenbezogene 
Daten: 

Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift des Kindes 

Nachweis Masernschutzimpfung  

Die 
Nichtbereitstellung 
der 
personenbezogenen 
Daten hat zur Folge: 

Die Untersuchung kann nicht durchgeführt werden. 

Ein Nichterkennen schulrelevanter medizinischer Befunde bzw. 
Entwicklungsstörungen kann sich negativ auf die Schullaufbahn 
auswirken. 

Eine Information der Schulleitung über ggf. notwendige schulische 
Maßnahmen kann nicht erfolgen. 

12.4 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist 
vertraglich vereinbart. 

 ja                                          nein 

12.5 Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten, die bei Ihnen direkt erhoben werden, ist für 
einen Vertragsabschluss erforderlich. 

 ja                                          nein 

13 Es findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt. 

 ja                                          nein 

  


